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Vorwort

I. Warum ein Data Warehouse so wichtig wird?

Im digitalen Zeitalter und damit mit dem Aufkommen digitaler Geschäftsmodelle 
benötigen Unternehmen Daten. Diese müssen gemanaget werden und das am besten mit 
einem Data Warehouse! 

Wir kennen Warenhäuser aus der Warenwirtschaft. Es sind Lagerhäuser, in denen 
Unternehmen Waren für den späteren Ge- und Verbrauch lagern, sei es für die Herstellung 
ihrer Produkte oder sei es für den späteren Verkauf an ihre Kunden. Die Lagerlogistik 
operierte in den letzten Jahrzehnten nach dem „Just-in-time“ Prinzip, d.h. die richtige 
Menge sollte zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Es ist eine moderne Strategie zur 
Optimierung der Materialbeschaffung und der Vernetzung der Unternehmen mit dem Ziel 
des Abbaus von Lagerkapazitäten und der Verkürzung von Wegen, um Zeit und Kosten bei 
der Produktion zu sparen. Dafür sind klare Strukturvorgaben in der eigenen Produktion 
und auch eine enge Zusammenarbeit mit Zulieferern nötig.

Auch Daten benötigen eine Lagerhaltung. Auch an deren Lagerhaltung besteht das 
Bedürfnis nach Effizienz, Effektivität, Skalierbarkeit und Vernetzung. Unternehmen be-
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Natürlich sind die Anforderungen an die Lagerhaltung von Daten andere als die von 
Waren. Und natürlich ist die Lagerhaltung von Daten weniger materiell als vielmehr di-
gital und immateriell (cloud-basiert). 

Bei Daten sind Gesetze und vertragliche Vereinbarungen der Bezugsquellen zu be-
achten. Konkret heißt das Datenschutz, Informationssicherheit, Kartellrecht, IP-Recht, 
Haftung und möglicherweise auch die eingesetzte Blockchaintechnologie. Es kommen 
in einem Data Warehouse viele Aspekte zusammen, die ein Unternehmen beim Betrieb 
einer meist cloud-basierten Datenhaltung zu beachten hat, um Haftungsrisiken zu mei-
den, compliant zu sein und um die Chance des Daten-Sharings, der Datenökonomie, der 
Datenautomatisierung und der Datenmonetarisierung in vollem Umfang nutzen zu kön-
nen. Und genau diese legalen Anforderungen sind bei der technischen Datenarchitektur 
mit zu berücksichtigen.

Das Ziel eines Data Warehouse ist einen umfassenden Überblick über die vorhandenen 
Daten im Unternehmen zu erhalten und zu geben und damit die Entscheidungen zur 
Unternehmensplanung zu unterstützen. Damit die Ziele eines Data Warehouse verwirk-
licht werden können, müssen neben den legalen Aspekten auch technische Punkte erfüllt 
sein wie z.B. die Erstellung einer zentralen Datenhaltung, die Trennung von Daten in 
einem operativen Umfeld und einem Testumfeld, die Datenintegration verschiedener 
Informationsquellen, die Historisierung der Daten…

Die Anforderungen an ein modernes Data Warehouse sind vielfältig und je nach Unter-
nehmen, Geschäftsbedürfnissen und Stand des bestehenden Data Warehouse Systems 
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unterschiedlich ausgerichtet. Mit einem Data Warehouse können Unternehmen schneller 
Einblicke gewinnen, auf erweiterte Analysen zugreifen, die volle Kontrolle über ihre 
Daten behalten und ihre Reaktionsfähigkeit mit Echtzeitdaten verbessern. Möglich sind 
auch mit Hilfe von Business Intelligenz ergänzende Prognosen aus den Daten zu ziehen, 
um Unternehmen in die Lage zu versetzen, Daten in verwertbare Erkenntnisse zu ver-
wandeln – ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe, Leistung und Kosten.

Kurz: Ein Datawarehouse dient – für welchen Zweck auch immer – der Datenbereit-
stellung. Und das per Virtualisierung!

III. Was können wir mit diesem Buch dazu beitragen?

Das Buch soll den Lesern einen Praxisleitfaden an die Hand geben, in dem einige 
wichtige rechtliche Aspekte näher beleuchtet werden – seien es Aspekte aus dem Daten-
schutz, der Informationssicherheit, dem Kartellrecht, dem IP-Recht, der Haftung und der 
Blockchaintechnologie. Diese müssen in einem automatisierten Data Warehouse technisch 
berücksichtigt und umgesetzt werden, damit Unternehmen Haftungsrisiken meiden und 
ihren „Datenschatz“ heben können. Aufgrund der Leitsätze werden darüber hinaus zu-
sammengefasste praxisorientierte Hilfestellungen und Ergebnisse gegeben. Graphische 
Illustrationen sollen komplexe Sachverhalte visuell veranschaulichen. 
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Herzlichen Dank auch an Karin Kampitsch von der Agentur Bransch und Partner, die 
verf lochtene Aspekte dieses Themenkreises mit ihren Bildern professionell visualisiert, 
umgesetzt und uns auf dieser Reise begleitet hat.

Nun wünschen wir allen Lesern viel Vergnügen und neue Erkenntnisse mit diesem 
Buch.

Stuttgart, im Dezember 2023 Dr. iur. Maria Cristina Caldarola, LL.M., MBA
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